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Geistheiler missbrauchte Kinder

 

Ein Geistheiler ist wegen sexueller Handlungen mit Kindern zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden.

 

Von Hugo Stamm

 

Zürich. - Der vom «Tages-Anzeiger» aufgegriffene Fall warf vor zwei Jahren hohe Wellen, weil die Untersuchungsbehörden von Solothurn die Vorwürfe des Hauptopfers gegen den Geistheiler und Naturarzt M. H. nur schleppend untersucht hatten. Das Urteil zeigt nun, dass die Übergriffe auf das Mädchen gravierend waren. Mehr noch: Die Richter konnten M. H. drei weitere Fälle nachweisen, wie dem Urteil zu entnehmen ist. (Die Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Solothurn fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.)

 

Der 55-jährige spirituelle Meister wirkte in Solothurn als Heiler und führte esoterische Seminare durch. Sein Zirkel umfasste rund 150 Anhänger - zur Mehrheit Frauen. Nachdem die sexuellen Übergriffe bekannt geworden waren, zog er nach Endingen AG, wo er weiterhin seine Anhänger um sich schart.

 

M. H. hat seine Übergriffe spirituell begründet. Er versprach seinen Opfern, der sexuelle Kontakt würde ihnen spirituelles Heil und mystische Entwicklung bescheren. Die Richter kamen zum Schluss, dass es sich um ein «klassisches Machtgefälle zwischen einem spirituellen Meister und seinen Schülerinnen» gehandelt habe.

 

Das Hauptopfer war gut dreizehn Jahre alt, als der Geistheiler es bei naturärztlichen Behandlungen sexuell zu missbrauchen begann. Er berührte sein Opfer in grober Weise an den Geschlechtsteilen, drang mit dem Finger in es ein und fügte ihm Schmerzen zu. Er verlangte vom Mädchen Geschlechtsverkehr, doch es blieb bei manuellen Befriedigungen.

 

M. H. behauptete, das Mädchen habe ihn verführt und mit ihm schlafen wollen. Deshalb könne es nun nicht sagen, es sei sexuell belästigt worden. Das Opfer beschuldige ihn, weil es den gewünschten Geschlechtsverkehr nicht bekommen habe. Der Heiler erklärte, er habe nicht gewusst, wie alt das Mädchen gewesen sei. Die Übergriffe dauerten fast vier Jahre.

 

Abhängigkeit ausgenutzt

 

Das Gericht stuft die Aussagen des Naturarztes als realitätsfremd und unglaubwürdig ein. Die Schilderungen des Mädchens seien aber frei von Ungereimtheiten und Widersprüchen. Da M. H. für das Mädchen ein «göttlicher Lehrer» gewesen sei, habe ein besonderes Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis bestanden, das der Naturarzt ausgenützt habe.

 

In einem früheren Fall hatte der Heiler die neunjährige Tochter seiner Lebenspartnerin in sexueller Absicht an den Geschlechtsteilen berührt. Diese Übergriffe bestritt der Angeklagte beim Prozess.

 

In einem dritten Fall sagte M. H. einer volljährigen Anhängerin, sie sei von der geistigen Welt auserwählt worden, seine Frau zu werden. Mit der Zeit habe sie die Rolle einer Sklavin ausüben müssen, die im Psychoterror geendet habe.

 

Narzisstische Persönlichkeit

 

Eine vierte Anhängerin schilderte, M. H. habe sie einmal an die Wand gepresst und seine Faust in ihre Scheide gedrückt. Es sei zu Vergewaltigungsszenen gekommen. Er habe von ihr verlangt, sie müsse demütiger werden. Sie habe sich nie beklagt, rechtfertigte sich der Geistheiler vor Gericht.

 

Ein Gutachter kommt zum Schluss, dass M. H. nicht an einer eigentlichen Persönlichkeitsstörung leide, aber narzisstische Züge und eine mangelhafte geistige Entwicklung zeige. Das Gericht attestierte dem Geistheiler deshalb eine verminderte Zurechnungsfähigkeit.

 

Die Richter beurteilten M. H.s Vorgehen als «überaus verwerflich» und verurteilten ihn auch wegen Ausnützungen einer Notlage und Widerhandlung gegen das Gesundheitsgesetz. Da der Heiler gegen das Urteil rekurriert hat, ist er weiterhin auf freiem Fuss.

 

